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Bestellung des Feuerwehrkommandanten

Nach Ablauf der turnusmäßigen Amtszeit des Feuerwehrkommandanten, Herrn Patrick Völker,
wurde dieser in der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Muggensturm am
07.03.2026 erneut für die Dauer von fünf Jahren zum Feuerwehrkommandanten gewählt.

Gemäß § 8 Abs. 2 des Feuerwehrgesetzes Baden-Württemberg sowie §10 Abs. 2 der
Feuerwehrsatzung erfolgt die Bestellung des Feuerwehrkommandanten nach geheimer Wahl durch
die aktiven Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr sowie nach Zustimmung des Gemeinderats zu
dieser Wahl. Die Bestellung wird vom Bürgermeister vorgenommen.

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat erteilt die Zustimmung zur Wahl von Herrn Patrick Völker zum
Feuerwehrkommandanten für weitere fünf Jahre.

Die Bestellung erfolgt durch Herrn Bürgermeister Kopp im Rahmen dieser Sitzung

Anlagen:

Gemeinde Muggensturm Beschlussvorschlag 2026/043
Amt: Rechnungsamt Beratungsfolge Sitzung am

Gemeinderat 20.04.2026
AZ.: öffentlich
Beratungsergebnis:
Bearbeiter: Corinna Greschner
Verfasser: Corinna Greschner
einstimmig Mit Stimmen-

mehrheit
Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen Beschlussvor-

schlag
Abweichung Kein Beschluss

wird nachgereicht






